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§ 39 NÖ LWG
Verschwiegenheitspflicht

 NÖ LWG - NÖ Landwirtschaftskammergesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 03.02.2022

Alle Funktionäre und das gesamte Personal der NÖ Landes-Landwirtschaftskammer und der Bezirksbauernkammern

sind, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, zur Verschwiegenheit über alle ihnen aus ihrer amtlichen Tätigkeit

bekanntgewordenen Tatsachen verp2ichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der ö4entlichen

Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im

wirtschaftlichen Interesse der Landes-Landwirtschaftskammer, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im

überwiegenden Interesse der Parteien geboten ist. Von dieser Verp2ichtung hat der zuständige Vorgesetzte auf

Verlangen eines Gerichtes oder einer Verwaltungsbehörde zu entbinden, wenn dies im Interesse der Rechtspflege oder

im sonstigen öffentlichen Interesse liegt.
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